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Abkürzungsverzeichnis

EJPD Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
SPK-SR Staatspolitische Kommission des Ständerats
UNO Organisation der Vereinten Nationen
APK-SR Aussenpolitische Kommission des Ständerates
RK-SR Kommission für Rechtsfragen des Ständerates
NMRI Nationale Menschenrechtsinstitution
DNA Desoxyribonukleinsäure (engl.: deoxyribonucleic acid)
SKMR Schweizerisches Kompetenzzentrum für Menschenrechte

DFJP Département fédéral de justice et police
CIP-CE Commission des institutions politiques du Conseil des États
ONU Organisation des Nations unies
CPE-CE Commission de politique extérieure du Conseil des Etats
CAJ-CE Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats
INDH Institution nationale des droits de l’homme
ADN Acide désoxyribonucléique
CSDH Centre suisse de compétence pour les droits humains
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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Strafrecht

In der Herbstsession 2021 nahm sich der Ständerat als Zweitrat der Änderung des DNA-
Profil-Gesetzes an. Er trat ohne Gegenantrag auf das Geschäft ein. Wie bereits den
Nationalrat beschäftigte auch den Ständerat die Frage, welche äusserlichen Merkmale
für die Phänotypisierung aus einer DNA-Spur ermittelt werden dürfen bzw. ob die Liste
im Gesetz abschliessend sein soll. Der Bundesrat hatte im Entwurf eine
Delegationsnorm vorgesehen, die es ihm erlaubt, in Abhängigkeit vom technischen
Fortschritt weitere äusserliche Merkmale – zusätzlich zu den im Gesetzestext explizit
genannten Augen-, Haar- und Hautfarbe, biogeografische Herkunft und Alter – für die
Phänotypisierung zuzulassen. Der Nationalrat hatte diese Bestimmung entgegen dem
Antrag seiner Kommissionsmehrheit bestätigt. Der Ständerat tat es ihm nun gleich; die
Minderheit Sommaruga (sp, GE), die die Streichung der Delegationsnorm forderte,
unterlag mit 26 zu 17 Stimmen. Anders als die Volkskammer sprach sich der Ständerat
indes gegen die generelle Möglichkeit aus, nach einem Suizid ein DNA-Profil der toten
Person zu erstellen. Für die vorberatende RK-SR sei eine solche Stigmatisierung von
Suiziden unverständlich, zumal sich die meisten Suizide ohne vorherige Straftat
ereigneten, erläuterte Kommissionssprecher Beat Rieder (mitte, VS). Bestünden
Anzeichen auf einen Zusammenhang mit einer Straftat, könne die Staatsanwaltschaft
bereits nach geltendem Recht ein DNA-Profil erstellen lassen. Die kleine Kammer folgte
ihrer Kommission diesbezüglich stillschweigend und kehrte damit zur bundesrätlichen
Version zurück. Differenzen zur Fassung des Bundesrats schuf der Ständerat hingegen
bei den Regeln über die Löschung von DNA-Profilen. Einerseits entschied die
Kantonskammer, dass DNA-Profile von Beschuldigten im Falle eines Freispruchs, einer
Nichtanhandnahme oder einer Einstellung des Verfahrens nur mit Genehmigung des
Zwangsmassnahmengerichts weiter aufbewahrt werden dürfen. Der Bundesrat wollte
diese Entscheidung der Staatsanwaltschaft überlassen. Justizministerin Karin Keller-
Sutter brachte der ständerätlichen Lösung Skepsis entgegen, verzichtete angesichts des
einstimmigen Kommissionsbeschlusses jedoch auf eine Abstimmung und kündigte an,
die Frage im Nationalrat noch einmal zur Diskussion zu bringen. Andererseits setzte der
Ständerat die Löschfrist für DNA-Profile von schuldunfähigen Täterinnen und Tätern auf
zwanzig Jahre fest. Der Bundesrat hätte diese Frist, so die EJPD-Chefin, in der
Verordnung regeln wollen, begrüsste aber die «grössere Klarheit und Transparenz» des
Kommissionsantrages, worauf dieser stillschweigend gutgeheissen wurde. Als Letztes
diskutierte die kleine Kammer die Frage, bei welchen Delikten Phänotypisierung und
Verwandtenrecherche eingesetzt werden dürfen. Der Nationalrat hatte den
bundesrätlichen Vorschlag gutgeheissen, der diese Methoden für alle Verbrechen, d.h.
Delikte mit Strafandrohung von mehr als drei Jahren Freiheitsstrafe, vorgesehen hatte.
Der ständerätlichen Kommission war dieser Anwendungsbereich zu breit; sowohl die
Mehrheit als auch die Minderheit beantragten daher die Einführung eines – mehr oder
weniger umfassenden – Deliktkatalogs. Mit 31 zu 12 Stimmen nahm der Ständerat den
enger gefassten Katalog der Kommissionsmehrheit an, der nur die schwersten Delikte
abdeckt, insbesondere Gewalt- und Sexualdelikte. Nicht anwendbar sein sollen die
neuen Ermittlungsverfahren demnach bei Vermögensdelikten wie Diebstahl oder
Hehlerei. Dem so angepassten Entwurf stimmte die Ständekammer in der
Gesamtabstimmung einstimmig zu. 1
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Grundrechte

In der Sommersession 2021 beriet der Ständerat als Erstrat die Verankerung der
nationalen Menschenrechtsinstitution (NMRI) im Bundesgesetz über Massnahmen zur
zivilen Friedensförderung und zum Schutz der Menschenrechte. Die NMRI soll als
unabhängige, öffentlich-rechtliche Körperschaft das bislang als Pilotprojekt geführte
SKMR ablösen. Gegenüber dem bundesrätlichen Entwurf beantragte die vorberatende
APK-SR eine Präzisierung, die jegliche Verwaltungs-, Gerichts- und Ombudsfunktionen
für die NMRI explizit ausschliesst. Damit trage sie einem Anliegen Rechnung, das die
SPK-SR in ihrem Mitbericht angebracht hatte, erläuterte Kommissionssprecher Matthias
Michel (fdp, ZG). Zudem ergänzte die Kommission, dass die Kantone vor dem jeweils
vierjährigen Finanzierungsbeschluss angehört werden müssen und dass im Vorstand der
NMRI auf eine ausgewogene Vertretung nicht nur der Geschlechter, sondern auch der
Sprachregionen geachtet werden muss. Beide Änderungen hiess der Ständerat
stillschweigend gut. Eine längere Diskussion führte die Kantonskammer darüber, ob die
Aufgaben der NMRI im Gesetz abschliessend aufgelistet werden sollten wie vom
Bundesrat vorgesehen oder ob die Aufgabenliste durch Einfügen von «insbesondere»
offen gehalten werden soll, wie es eine Minderheit Sommaruga (sp, GE) beantragte.
Bundesrat Iganzio Cassis begründete die abgeschlossene Aufgabenliste mit der in den
Pariser Prinzipien der UNO angelegten Forderung, dass die NMRI «ein klar festgelegtes
Mandat» haben müsse. Durch die abschliessende Auflistung der Funktionen werde dies
gewährleistet, eine offen gehaltene Liste schaffe dagegen Unsicherheit. Der Ständerat
folgte dieser Argumentation mit 28 zu 15 Stimmen und blieb hier bei der Version des
Bundesrats. In der Gesamtabstimmung nahm die kleine Kammer die Vorlage mit 34 zu 7
Stimmen bei 2 Enthaltungen an. 2
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1) AB SR, 2021, S. 928 ff.; NZZ, 23.9.21
2) AB SR, 2021, S. 513 ff.; NZZ, 4.6., 9.6.21
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